
From: COMP H6
To: BLEHOVA Lenka (COMP); PADISAK Gabor (COMP); DZIECHCIARZ Beata (COMP); MILANOV Boyan (COMP);

BOUCHEZ Dominique (COMP)
Cc: THIELE Gereon (COMP); MUNOZ DE JUAN Maria (COMP)
Subject: FW: HT.5788
Date: vendredi 4 mars 2022 14:33:45
Attachments: VÖB-Stellungnahme_Agrar_final_KOM.pdf

Dear colleagues,
 
Please find attached above mentioned contribution on a public consultation (ABER/AGRI GL).
 
Many thanks,
Mateo
 
 
 

From: Kleine, Juliana <Juliana.Kleine@voeb.de> 
Sent: Thursday, February 24, 2022 1:53 PM
To: COMP H6 <COMP-H6@ec.europa.eu>
Subject: HT.5788
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zur Überarbeitung der
Beihilfevorschriften im Agrar- und Forstsektor.
 
Als Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, vertreten wir die Interessen der
deutschen Förderbanken, die bundesweit oder regional ein Bindeglied zwischen Politik,
Verwaltung und Wirtschaft darstellen. Im Fokus der Tätigkeit dieser Bankengruppe, die im
Auftrag ihrer Eigentümer – Bund und Bundesländer – handelt, steht die Durchführung von
zielgerichteten Fördermaßnahmen. Ein großer Teil ihrer Förderaktivitäten entfällt auf die
Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Dazu werden nationale, regionale
aber auch europäische Fördermittel eingesetzt. Dabei agieren die deutschen Förderbanken
immer auf der Grundlage der europäischen beihilferechtlichen Vorschriften.
 
Vor diesem Hintergrund würde wir uns freuen, wenn Sie unsere im Anhang beigefügten
Anmerkungen bei Ihren weiteren Arbeiten berücksichtigen könnten.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Juliana Kleine
Direktorin
Recht und Kapitalmarkt
 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
Lennéstraße 11
10785 Berlin
Tel. +49 30 8192-272
E-Mail: juliana.kleine@voeb.de
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Stellvertretender Präsident: Rainer Neske 


Hauptgeschäftsführerin und 
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Iris Bethge-Krauß 


 


 


Als Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, vertreten wir 


die Interessen der deutschen Förderbanken, die bundesweit oder regional 


ein Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft darstellen. Im 


Fokus der Tätigkeit dieser Bankengruppe, die im Auftrag ihrer Eigentümer 


– Bund und Bundesländer – handelt, steht die Durchführung von zielge-


richteten Fördermaßnahmen. Ein großer Teil ihrer Förderaktivitäten ent-


fällt auf die Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. 


Dazu werden nationale, regionale, aber auch europäische Fördermittel 


eingesetzt. Dabei agieren die deutschen Förderbanken immer auf der 


Grundlage der europäischen beihilferechtlichen Vorschriften. Vor diesem 


Hintergrund möchten wir nachfolgend zum Entwurf der Gruppenfreistel-


lungsverordnung im Agrar- und Forstsektor Stellung nehmen. 


 


Anmerkungen im Einzelnen 


 


1. Veröffentlichung und Information 


 


Die von der Europäischen Kommission im Artikel 9 vorgeschlagene Sen-


kung der Meldeschwelle im Transparenzmodul TAM von 60.000 EUR auf 


10.000 EUR in der landwirtschaftlichen Primärproduktion und von 500.000 


EUR auf 100.000 EUR bei Begünstigten, die in der Verarbeitung oder der Ver-


marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder der Forstwirtschaft tätig 


sind, ist nicht nachvollziehbar. Die in den Erwägungsgründen gegebenen 


Gründe, dass im Zeitraum 2014-2019 rund 30 % der gewährten Beihilfen in 


der landwirtschaftlichen Primärproduktion veröffentlicht wurden und der 


durchschnittliche Betrag 17.000 EUR betragen habe, können die Absen-


kung der Meldeschwelle nicht rechtfertigen. Die Senkung zieht jedoch ein-


deutig einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand nach sich. Die 


Anzahl der meldepflichtigen Fälle würde sich vervielfachen. Eine komplette 


Neuaufstellung der digitalen Prozesse wäre erforderlich. 


 


Für die Mitgliedstaaten selbst hat die Veröffentlichung keinen Nutzen, für 


die betroffenen Unternehmen ist dieser ebenfalls nicht zu erkennen. Le-


diglich Konkurrenzunternehmen, die im Wettbewerb mit den betroffenen 


Unternehmen stehen, können sich auf diesem Wege einen noch genaue-


ren Einblick in die der Konkurrenz gewährten Beihilfen verschaffen. Dieser 


Nutzen steht jedoch in keinem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 


Absenkung der Meldeschwelle verbundenen Aufwand. Vielmehr wider-


spricht die Absenkung auf 10.000 EUR bzw. 100.000 EUR dem mit der State 


Konsultation zur Überarbeitung der Gruppenfreistellungsverord-
nung im Agrar- und Forstsektor – Referenznummer HT.5788 
 


Juliana Kleine  


Direktorin 


Recht und Kapitalmarkt 


 


Tel.: +49 30 8192-272 


juliana.kleine@voeb.de 
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Aid Modernisation verfolgten Ansatz, wonach sich die Beihilfenkontrolle auf die wirklich wichtigen 


Themen und Fragen konzentrieren soll („to be big on big things and small on small things“, s. Presse-


mitteilung vom 24.01.2019, IP/19/663). Dieser Ansatz hat nach unserer Auffassung nicht nur für die ex-


ante Kontrolle, sondern auch für die nachträgliche Überprüfung zu gelten. 


 


Wir verweisen darauf, dass der Verwaltungsaufwand, der auf die Beihilfengeber mit der Veröffentli-


chungspflicht aller Beihilfen ab 10.000 EUR in der landwirtschaftlichen Primärproduktion oder ab 


100.000 EUR bei Begünstigten, die in der Verarbeitung oder der Vermarktung landwirtschaftlicher Er-


zeugnisse oder der Forstwirtschaft tätig sind, übertragen wird, immens wäre.  


 


Zudem möchten wir anmerken, dass das TAM-Modul nach den Erfahrungen einzelner Förderbanken in 


Deutschland zwar ein Limit von 10.000 Datensätzen aufweist, aber schon bei einem Upload von 5.000 


bis 6.000 Datensätzen beginnt, den Upload abzubrechen, so dass diverse Tranchen-Uploads erforder-


lich sind. Diese Problematik dürfte sich mit einer Steigerung der Anzahl der Datensätze infolge einer 


Herabsetzung der Grenzwerte intensivieren. Sollte die Absenkung der Relevanzgrenzen vorgenom-


men werden, würde daher in jedem Fall eine technische Nachrüstung des Moduls erforderlich werden.  


 


Eine Herabsenkung der Relevanzgrenzen auf 10.000 EUR bzw. 100.000 EUR würde den gesamten für 


das Modul betriebenen Aufwand erheblich intensivieren. Bislang war das Nutzen-Aufwand-Verhältnis 


bei den aktuellen Relevanzgrenzen noch nachvollziehbar, bei einer derart drastischen Absenkung er-


schließt sich dies uns nicht mehr.  


 


 


2. Redaktionelle Anmerkungen 


 


Artikel 8  


Art. 8 Abs. 7 verweist auf Art. 14 Abs. 3 e). Der verweis müsste u. E. lauten Art. 13 Abs. 3 d). 


 


Artikel 9 


Art. 9 Abs. 6 b) verweist fälschlicher Weise auf Abs. 2 statt auf Abs. 1. 


 


Anhang III 


Die drei Verweise in der Überschrift und im ersten Absatz müssen u. E. auf Art. 9 Abs. 1 lauten, nicht Art. 


9 Abs. 2. 
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Anregung einer Ergänzung des Eingangssatzes des Anhang III – Anpassung an den Wortlaut des 


Art. 9: 


 


Der Eingangssatz des Anhang III lautet aktuell:  


„Die Mitgliedstaaten gestalten ihre umfassenden Beihilfewebsites, auf denen die in Artikel 9 Absatz 2 [rich-


tig „1“ statt „2“, siehe oben] festgelegten Informationen veröffentlicht werden, so, dass die Informationen 


leicht zugänglich sind.“ 


 


Art. 9 Satz 1 lautet jedoch: 


„Der betreffende Mitgliedstaat muss die folgenden Informationen in der Beihilfentransparenzdatenbank 


(Transparency Award Module)28 der Kommission oder auf einer ausführlichen nationalen oder regionalen 


Beihilfe-Website veröffentlichen:..“ 


 


Der Eingangssatz des Anhang III sollte u. E. entsprechend erweitert werden: 


„Die Mitgliedstaaten … sind, oder sie veröffentlichen diese Informationen in der Beihilfentransparenz-


datenbank (Transparency Award Module)28.“  


 


Fußnote 28 lautet „Öffentliche Suche in der Beihilfentransparenzdatenbank“ über die folgende Website: 


https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de. 


 


 
Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, ist ein Spitzenverband der deutschen Kreditwirtschaft. Er vertritt die Interessen von 59 Mitgliedern, 


darunter die Landesbanken sowie die Förderbanken des Bundes und der Länder. Die Mitgliedsinstitute des VÖB haben eine Bilanzsumme von rund 3.143 Milliarden 


Euro und bilden damit etwa ein Drittel des deutschen Bankenmarktes ab. Die öffentlichen Banken nehmen ihre Verantwortung für Mittelstand, Unternehmen, die 


öffentliche Hand und Privatkunden wahr und sind in allen Teilen Deutschlands fest in ihren Heimatregionen verwurzelt. Mit 58 Prozent sind die ordentlichen VÖB-


Mitgliedsbanken Marktführer bei der Kommunalfinanzierung und stellen zudem rund 22 Prozent aller Unternehmenskredite in Deutschland zur Verfügung. Die För-


derbanken im VÖB haben im vergangenen Jahr Förderdarlehen in Höhe von 91,9 Milliarden Euro bereitgestellt. Als einziger kreditwirtschaftlicher Verband übt der 


VÖB die Funktion eines Arbeitgeberverbandes für seine Mitgliedsinstitute aus. Die tarifrechtlichen Aufgaben, insbesondere der Abschluss von Tarifverträgen, werden 


von der Tarifgemeinschaft Öffentlicher Banken wahrgenommen. Ihr gehören 60.000 Beschäftigte der VÖB-Mitgliedsinstitute an (Geschäftsjahr 2020). Weitere Infor-


mationen unter www.voeb.de.  


EU-Transparenzregisternummer: 0767788931-41 



http://www.voeb.de/





Internet: www.voeb.de
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